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Ober..rroursrr.  l6- lg .  iOnOS A"r l ,"

11I/ wg. Schadensersatz

1' An die Berufungsbeklagtenparteiergehen die folgenden Aufforderungen (SS s21 Abs. 2,525,277 ZPO):

1' 1' sie hat durch ihren Rechtsanwalt auf das Berufungsvorbringen innerhalb von
dreiWochen

ab Zustellung dieser Verfugung zu erwidern.

^ . Bundesve,Läd der
nuroverm ieter Deuf.schlo nds e. V.

Hinweis (SS S21 Abs.2, 277,2962pO):
Die Frist ist nur dann gewahrt, wenn die Enryiderung vor Ablauf der Frist beim Gericht ein-geht' Grundsätzlich kann sich die Berufungsbeklagienpartei nur bis zum Ablauf dieserFrist gegen den von der Berufungsklagepartei geltend gemachten Anspruch verteidigen,bzw' der Berufungskläger weitere zutässige Angriffs- *o v.rt"ioigungsmittel, zum Bei-spiel Einreden und Einwendungen, Beweisangebote und Beweiseinreden vorbringen.wird die Frist versäumt, besteht die Gefahr, däss jegriche Verteidigung abgeschnitten undin dem Prozess nur auf der Grundlage des gegnerischen Sachvortrags entschieden wird,bzw' dass weitere Angriffs- und Vertäidigungsmittel unberücksichtigt bleiben. Geht das Vor-bringen erst nach Ablauf der geseuten Frist ein, so entscheidet das Gericht darüber, obes zu berücksichtigen ist. Ein verspätetes Vorbringen wird nur zugelassen, wenn sich da-durch der Rechtsstreit nicht verzögert oder wenn die pu.tui die Verspätung genügend ent-schuldigt' Verspätete verzichtbare Rügen, die die Zulässigkeit der Klage betreffen, könnennur bei genügender Entschurdigung der Verspätung ,rg"Lrr.n werden. Der prozess

kann also allein wegen einer Friltversäumnis verloren werden. Die für die Erwide-rung gesetzte Frist kann auf Ankag bei Vorliegen erheblicher Gründe verlängert werden,Der Antrag auf Fristverrängerung rr.. uo,- Fristablauf bei Gericht eingehen.

Hinweis nach g 139?f.e:
Der senat weist darauf hin, dass er die Berufung des Klägers für unzulässig hält, weil derKläger durch das urteil des LG Ansbach nicht beschwertist. Das LG hat nämlich mehr zu-gesprochen, als der Kläger erstinstanzlich beantragt hat - nachdem die Hauptsache über-einstimmend teilweise für erledigt erklärt worden ist -, und auch mehr, als der Kläger in sei-nem Berufungsantrag begehrt.
lst die Berufung wegen unzulässigkeit zu verwerfen, so verliefi auch die Anschlussberu-fung, die die Bekragten nunmehr eingeregt haben, ihre wirkung (g s2a Abs. 4 zpo).Da das Erstgericht Über den rtageaÄrag hinausgegangen ist, weil es offenbar den Ersatz-anspruch des Kaskoversicherers des Klägers mitberücksichtigt hat, rät der senat zur Ver-meidung weiterer Kosten zu etner außergerichtlichen vergleichsweisen Regelung, wobeidie vom LG festgesetzte Haftungsqote eäenso wenig zu beanstanden sein dürfte wre derzugesprochene schadensersatz für die Mietwagenkästen. Das euotenvorrecht dürfte inder Anschlussberufung der Bekragten zutreffend berricksichtigt worden sein.
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Beiden Parteien wird C'elegenheit gegeben, zu diesem Hinweis bis sp. 13.02.2009 Stel-
lung zu nehmen.

gez.
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